
Teilnahmebedingungen für das Modul „Organische Chemie“ 
Studiengänge: B.Sc. Biologie 

 

Beachte: Eine Abmeldung vom Modul ist nur vor Beginn des Praktikumsteils möglich.  

 

Teilnahme 

Damit Sie sich zur Hauptprüfung anmelden können und an ihr teilnehmen dürfen, müssen Sie alle nachfol-
gend genannten Voraussetzungen erfüllt haben: 

1. Anwesenheit (max. 10 % Fehlzeit) und aktive Teilnahme an den theoretischen Übungen 

2. Bestehen einer Multiple-Choice-Übungsklausur (= Zugangsklausur zum Praktikum) im Rah-
men des Seminars 

3. Teilnahme an der Sicherheitsbelehrung (ohne diese ist eine Teilnahme am Praktikum nicht 
möglich!) 

4. Adäquate Vorbereitung (z.T. Überprüfung durch Antestate)  

Können Sie an einem Kurstag nicht teilnehmen, melden Sie sich bitte bei dem Modulverantwortlichen und -
koordinator Prof. Dr. Ralf Giernoth unter ralf.giernoth@uni-koeln.de. So können Ressourcen (Personal, 
Verbrauchsmaterial etc.) geschont werden. Fehltage im Praktikum müssen in geeigneter Form nachgeholt 
werden. 

Fehlen Sie mehr als 10 % der Praktikumszeit, haben Sie i.d.R. die Prüfungsvoraussetzungen nicht erreicht 
und das Praktikum gilt als nicht bestanden. Die Dozierenden können Nachholtermine (z.B. Leistungen in 
einer anderen Praktikumsgruppe, ein allgemeiner Nachholtermin oder Leistungen in einer Arbeitsgruppe) 
anbieten, sind dazu aber nicht verpflichtet. Alle das Modul betreffenden Fragen richten Sie bitte ebenfalls 
an ralf.giernoth@uni-koeln.de. 

 

Prüfung 

Liegen bis zur ersten Hauptprüfung (s. Klausurplan) nicht alle Prüfungsvoraussetzungen vor, wird das Modul 
in KLIPS mit „nicht teilgenommen“ verbucht. Dies erscheint auf dem vorläufigen, jedoch nicht auf dem fina-
len Transcript of Records. Eine Anmeldung zur und Teilnahme an der Prüfung ist in diesem Fall unzulässig. 
Das Verbuchen einer nachträglich erlangten Prüfungszulassung ist möglich. Das Modul wird dann mit „teil-
genommen“ bewertet, und Sie dürfen sich zum folgenden Prüfungstermin anmelden.  

Die An- und Abmeldung zu Prüfungen ist bis spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin in KLIPS 
möglich. Andernfalls ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig. Bitte beachten Sie als Studierende im 
B.Sc. Biologie die Drei-Semester-Regel sowie die Folgeversuchsregelung (Prüfungsordnung, s. § 15 Absatz 
9). Können Sie aus triftigen Gründen nicht an der Hauptprüfung/Nachprüfung teilnehmen, von der Sie sich 
nicht mehr rechtzeitig abmelden konnten, oder treten Sie aus triftigen Gründen nach Beginn der Prüfung 
von dieser zurück, müssen Sie das für Sie zuständige Prüfungsamt (Nebenfach-Studierenden: Prüfungsamt 
des Lehramts) unverzüglich über Ihre Prüfungsunfähigkeit in Kenntnis setzen und die Gründe glaubhaft 
machen. Bei Krankheit müssen Sie innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Prüfungstermin ein ärzt-
liches Attest per S-Mail beim Prüfungsamt einreichen.  

Die Prüfungsergebnisse werden von der Modulorganisation i.d.R. innerhalb von vier Wochen online be-
kannt gegeben. Zur nachfolgenden Prüfung können Sie sich anmelden, sobald Ihr Ergebnis/Rücktritt in 
KLIPS eingetragen (nicht zwingend verbucht) wurde. Sobald die endgültigen Ergebnisse in KLIPS verbucht 
sind, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung an Ihren S-Mail Account. 

mailto:ralf.giernoth@uni-koeln.de
mailto:ralf.giernoth@uni-koeln.de
https://biologie.uni-koeln.de/sites/department_biologie/Lehre/Zeitplaene/Klausurtermine.pdf
https://biologie.uni-koeln.de/sites/department_biologie/Department/News_Dateien/AM_2024-02_BPO_Biologie_2024.pdf
https://biologie.uni-koeln.de/studium-lehre/bachelor-of-science/faq-zum-nachweis-von-pruefungsunfaehigkeit

